Kursive Bemerkungen in Endversion löschen,
blau markierte Elemente überschreiben und schwarz einfärben,
Auswahlfelder: zutreffende auswählen und schwarz einfärben, nicht zutreffende löschen.


Grundsatzentscheid (GS) der Sozialbehörde Ort	
	Thema
	genehmigt
	in Kraft ab

	Brille und weitere Sehhilfen
	TG.MT.JAHR
	TG.MT.JAHR



Eine Brille und weitere Sehhilfen, beispielsweise Kontaktlinsen und Lupenbrillen, gehören zu den situationsbedingten Leistungen (SIL) nach Hinweis Rechtsgrundlagen oder Kapitel C.6.5 Abs. 1 lit. a Skos.

Zunächst sind alle möglichen Leistungsträger abzuklären. Für erwachsene Personen mit einer obligatorischen Grundversicherung leistet die Krankenpflegeversicherung in der Regel keine Beiträge. Bei schweren Sehbehinderungen oder bei besonderen Augenkrankheiten ist sie anzufragen. Für Minderjährige wird im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bei Vorlage eines augenärztlichen Attests für Brillengläser oder Kontaktlinsen ein Kostenbeitrag pro Jahr vergütet. Bei Zusatzversicherungen für Sehhilfen sind Kostenbeiträge möglich. Die Hilfsmittellisten der Invalidenversicherung (IV) für Brillen und Kontaktlinsen und Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) für Fernrohr- und Lupenbrillen sind heranzuziehen. Personen mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen reichen die Kosten zur Vergütung bei der zuständigen Ausgleichskasse ein.

Maximale Vergütung 
für Brillengestelle			für Brillengläser		für Reparaturen
Kinder bis 12 J.		Fr. 0.00		Minimalvariante 		Minimalvariante
Jugendliche bis 18 J.	Fr. 0.00		gemäss Rezept			gemäss Offerte
Erwachsene		Fr. 0.00	

Der vorgegebene Kostenrahmen darf innert Zahl Jahren nicht überstiegen werden. 

Gläser für Gleitsichtbrillen und Brillen mit Entspiegelung gehören nicht zu einer Minimalvariante. Kostenbeiträge für Kontaktlinsen anstelle einer Brille werden in medizinisch begründeten Fällen geprüft. Pflegemittel und Aufbewahrungsutensilien sind in der Pauschale für den Grundbedarf (GBL) enthalten. Ist der Maximalbetrag der möglichen Kostenbeiträge ausgeschöpft, werden keine Reparaturkosten übernommen.

Folgende Brillenfachgeschäfte bieten die notwendigen Sehtests kostenlos an: Aufzählung. Sehtests und Augenkontrollen werden daher nur in Ausnahmefällen vergütet.

	Kompetenzregelung Normfälle (NF)
	Entscheidung durch / Form

	Anträge für
	SB
	TL
	AL
	Direkt*
	Kogu

	Brillengestell bis 12. Altersjahr Fr. 0.00, alle Zahl Jahre
	X
	X
	X
	X
	X

	Brillengestell bis 18. Altersjahr Fr. 0.00, alle Zahl Jahre
	X
	X
	X
	X
	X

	Brillengestell ab 18. Altersjahr Fr. 0.00, alle Zahl Jahre
	X
	X
	X
	X
	X

	Brillengläser, Minimalvariante
	X
	X
	X
	X
	X

	Reparaturenkosten im Rahmen des Maximbeitrags für Brillen
	X
	X
	X
	X
	X


* Direktzahlung oder -erledigung 			SB = Sozialberatung / TL = Teamleitung / AL = Abteilungsleitung

	Kompetenzregelung Nichtnormfälle (NNF)
	Entscheidung durch / Form

	
	Präsidial
	Behörde
	LE*

	Anträge, die den vorgegebenen Kostenrahmen übersteigen.
	X
	X
	X

	Anträge, die aus anderen Gründen von den Vorgaben abweichen und von der SB dennoch als unterstützungswürdig begründet werden.
	X
	X
	X

	Anträge, die mit (Teil-)Ablehnung zu beantworten sind.
	X
	X
	X

	Anträge, deren Entscheide an Bedingungen geknüpft sind.
	X
	X
	X


* (Leistungs-)Entscheid (Beschluss/Verfügung)

	Buchungscode
	Buchungstext

	
	

	
	



